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1 Rechtsgrundlagen 
 

 

1.1 Landesbauordnung (LBO) 
 

In der Fassung vom 5.03.2010 (GBl. 2010, 357, 358, ber. S. 
416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

2 Örtliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO 

Entsprechend § 74 LBO werden zur Durchführung baugestalterischer Absichten folgende örtliche Bauvor-
schriften erlassen: 

2.1 Einfriedungen 
 § 74 (1) Nr.3 LBO 

Einfriedungen zum Schutz der Photovoltaikanlage sind sockel-
los bis zu einer Höhe von 2,50 m einschließlich einem 
Übersteigschutz zulässig. Eine Bewehrung des Zauns mit Sta-
cheldraht ist nicht zulässig. 
 

Fundamente für Zaunpfähle sind zulässig. Der Zaun ist so aus-
zugestalten, dass ein Bodenabstand von 0,2 m nicht unterschrit-
ten wird. 
 

Diese Einfriedungen erzeugen – abweichend von § 5 LBO - 
keine eigenen Abstandsflächen. 
 

2.2 Abgrabungen und Auf- 
schüttungen 
§ 74 (1) Nr.3 und §74 (3) LBO 

 

Flächige Geländeveränderungen, Abgrabungen oder Aufschüt-
tungen sind unzulässig. 

2.3 Ordnungswidrigkeiten  
§ 75 LBO 

Ordnungswidrig nach § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von 
§ 74 LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 
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